
Definitionen der politisch motivierten Kriminalität  
 
Folgende Delikte werden bei politisch motivierter Kriminalität als Gewaltdelikte bezeichnet: 
 
Deliktsbereich Paragraf 

des 
Strafgesetz-
buches 

Norm 

Tötungsdelikte 211 Mord 
 212 Totschlag 
 213 Minderschwerer Fall des Totschlags 
 216 Tötung auf Verlangen 
 220a Völkermord 
 222 Fahrlässige Tötung 
 VStGB Verstöße gg. das Völkerstrafgesetzbuch 
   
Körperverletzungen 223 Körperverletzung 
 224 Gefährliche Körperverletzung 
 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen 
 226 Schwere Körperverletzung 
 227 Körperverletzung mit Todesfolge 
 231 Beteiligung an einer Schlägerei 
 VStGB Verstöße gg. VStGB 
   
Brand- und 
Sprengstoffdelikte 

306 Brandstiftung 

 306a Schwere Brandstiftung 
 306b Besonders schwere Brandstiftung 
 306c Brandstiftung mit Todesfolge 
 307 Herbeiführen einer Explosion durch 

Kernenergie 
 308 Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion 



 VStGB Verstöße gg. VStGB 
   
Landfriedensbruch 125 Landfriedensbruch 
 125a Besonders schwerer Fall des 

Landfriedensbruchs 
 VStGB Verstöße gg. VStGB 
   
Gefährliche Eingriffe 
in den Schiffs-, Luft-, 
Bahn- und 
Straßenverkehr 

315 Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, 
Schiffs-, und Luftverkehr 

 315b Gefährliche Eingriffe in den 
Straßenverkehr 

 316a Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer 
 316c Angriff auf den Luft- und Seeverkehr 
 VStGB Verstöße gg. VStGB 
   
Freiheitsberaubung 234 Menschenraub 
 239 Freiheitsberaubung 
 239a Erpresserischer Menschenraub 
 239b Geiselnahme 
 VStGB Verstöße gg. VStGB 
   
Raub 249 Raub 
 250 Schwerer Raub 
 251 Raub mit Todesfolge 
 252 Räuberischer Diebstahl 
 VStGB Verstöße gg. VStGB 
   
Erpressung 253 Erpressung 
 255 Räuberische Erpressung 
 VStGB Verstöße gg. VStGB 



   
Widerstandsdelikte 113 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 
 114 Widerstand gegen Personen, die 

Vollstreckungsbeamten gleichstehen 
 VStGB Verstöße gg. VStGB 
   
Sexualdelikte 177 Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung 
 178 Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung mit 

Todesfolge 
 VStGB Verstöße gg. VStGB 
 
 
Als Antisemitisch werden die Delikte bezeichnet, die aus einer antijüdischen Haltung heraus begangen worden sind. 
 
Als Fremdenfeindlich werden die Delikte bezeichnet, die aufgrund der tatsächlichen oder vermeintlichen 

• Nationalität,  
• Volkszugehörigkeit,  
• Rasse,  
• Hautfarbe  
• Religion,  
• Herkunft 

des Opfers verübt worden sind. 
 
Unter Propagandadelikten ist das Verbreiten von Propagandamitteln bzw. das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 
zu verstehen. 
 
 
 


